
Auszug aus dem Protokoll 
des Regierungsrates des Kantons Zürich 

Sitzung vom 25 . Oktober 1989 

3152. Privater Gestaltungsplan Seebüel, Seuzach 

Am 2. Juni 1989 stimmte die Gemeindeversammlung Seuzach dem pri­
vaten Gestaltungsplan Seebüel zu. Gegen diesen Beschluss wurde kein 
Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben vom 25. Juli 1989 ersuchte der Ge­
meinderat Seuzach um die Genehmigung der Vorlage. Der Gestaltungs­
plan bezweckt die Realisierung einer der empfindlichen Lage ange­
passten Überbauung und ermöglicht die Erstellung von Mehrfamilien­
häusern innerhalb der Einfamilienhauszone. Die Vorlage ist angemes­
sen, recht- und zweckmässig. 

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten 
beschliesst der Regierungsrat: 

1. Der private Gestaltungsplan Seebüel, Seuzach, mit Zustimmung der 
Gemeindeversammlung Seuzach vom 2. Juni 1989, wird genehmigt. 
· II. Mitteilung an den Gemeinderat Seuzach, 8472 Seuzach (für sich 

und zuhanden der Grundeigentümer, unter Beilage eines mit dem Ge­
nehmigungsvermerk versehenen Exemplars des Gestaltungsplans), das 
Verwaltungsgericht, die Kanzlei der Baurekurskommissionen sowie an 
die Direktion der öffentlichen Bauten. 

Zürich, den 25. Oktober 1989 

Vor dem Regierungsrat 

Der Staatsschreiber: 

Roggwiller 
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